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 Veröffentlicht am 07.07.2016

Norm

KartG 2005 §12 Abs3

1. KartG 2005 § 12 heute

2. KartG 2005 § 12 gültig ab 10.09.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 176/2021

3. KartG 2005 § 12 gültig von 01.01.2006 bis 09.09.2021

Rechtssatz

„Au7age“ ist eine Anordnung, mit der den am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ein bestimmtes Tun, Dulden

oder Unterlassen vorgeschrieben wird. Sie müssen so bescha=en sein, dass sie entweder eine marktbeherrschende

Stellung nicht entstehen lassen oder deren Verstärkung verhindern oder die Marktbeherrschungse=ekte derart

abfedern, dass einer der Rechtsfertigungsgründe nach § 12 Abs 2 KartG 2005 verwirklicht wird. Sie dürfen auf

unbestimmte Zeit erlassen werden. Den möglichen Inhalt einer Au7age gibt das Gesetz nicht vor. Au7agen können

bloße Verhaltensau7agen oder strukturelle Au7agen sein. „Au7age“ ist eine Anordnung, mit der den am

Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird. Sie

müssen so bescha=en sein, dass sie entweder eine marktbeherrschende Stellung nicht entstehen lassen oder deren

Verstärkung verhindern oder die Marktbeherrschungse=ekte derart abfedern, dass einer der Rechtsfertigungsgründe

nach Paragraph 12, Absatz 2, KartG 2005 verwirklicht wird. Sie dürfen auf unbestimmte Zeit erlassen werden. Den

möglichen Inhalt einer Au7age gibt das Gesetz nicht vor. Au7agen können bloße Verhaltensau7agen oder strukturelle

Auflagen sein.

Nach der Systematik des Gesetzes ist im Falle der Nichtuntersagung eines Zusammenschlussvorhabens wegen

Au7agen und Beschränkungen in einem ersten Prüfungsschritt festzustellen, ob die Au7agen und Beschränkungen so

gewählt wurden, dass sie schon keine marktbeherrschende Stellung entstehen lassen oder verhindern, dass eine

solche verstärkt wird (§ 12 Abs 1 Z 2 KartG 2005). Solches ist dann der Fall, wenn die Au7agen hinreichend wirksam

und nachhaltig und damit geeignet sind, eine Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen durch den

Zusammenschluss zu verhindern oder auszugleichen. Wird diese Vorgabe erreicht, kann der Zusammenschluss nicht

untersagt werden.Nach der Systematik des Gesetzes ist im Falle der Nichtuntersagung eines

Zusammenschlussvorhabens wegen Au7agen und Beschränkungen in einem ersten Prüfungsschritt festzustellen, ob

die Au7agen und Beschränkungen so gewählt wurden, dass sie schon keine marktbeherrschende Stellung entstehen

lassen oder verhindern, dass eine solche verstärkt wird (Paragraph 12, Absatz eins, Zi=er 2, KartG 2005). Solches ist

dann der Fall, wenn die Au7agen hinreichend wirksam und nachhaltig und damit geeignet sind, eine Verschlechterung

der Wettbewerbsbedingungen durch den Zusammenschluss zu verhindern oder auszugleichen. Wird diese Vorgabe

erreicht, kann der Zusammenschluss nicht untersagt werden.

Lässt hingegen die Prognose der Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Markt das Entstehen oder Verstärken

einer marktbeherrschenden Stellung erwarten, bleibt in einem zweiten Prüfungsschritt zu fragen, ob die Au7agen und
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Beschränkungen trotz Vorliegens der Untersagungsvoraussetzungen nach § 12 Abs 1 KartG 2005 einen der

Rechtfertigungsgründe des § 12 Abs 2 KartG 2005 verwirklichen.Lässt hingegen die Prognose der Auswirkungen des

Zusammenschlusses auf den Markt das Entstehen oder Verstärken einer marktbeherrschenden Stellung erwarten,

bleibt in einem zweiten Prüfungsschritt zu fragen, ob die Au7agen und Beschränkungen trotz Vorliegens der

Untersagungsvoraussetzungen nach Paragraph 12, Absatz eins, KartG 2005 einen der Rechtfertigungsgründe des

Paragraph 12, Absatz 2, KartG 2005 verwirklichen.
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